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1. Allgemeine Hygieneregeln 
 

 Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen außerhalb 

des Spielfelds. In Trainings- und Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld 

einzuhalten. 

 Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen und die Hust- 
und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch) zu beachten. Auf dem Spielfeld ist das Spu-
cken oder Naseputzen zu unterlassen. 

 Der Verein empfiehlt das Hände-Waschen mit Wasser und Seife (min. 30 Sekunden) oder die Desin-
fektion der Hände an den installierten Desinfektionsspendern. 

2. Verdachtsfälle Covid-19 
 

 Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur möglich bei symptomfreiem 

Gesundheitszustand. 

 Personen der Risikogruppe sind vom Trainings- und Wettkampfbetrieb ausgeschlossen. Personen 
mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportanlage umgehend verlassen bzw. dürfen diese nicht 
betreten. Solche Symptome sind Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot und sämtliche Erkäl-
tungssymptome. Der gleiche Ausschluss gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen 
Haushalt vorliegen. 

 Bei positivem Test auf das Corona-Virus gelten die behördlichen Festlegungen zur Quarantäne. Die 
betreffende Person wird mindestens 14 Tage aus dem Trainings- und Spielbetrieb genommen. Glei-
ches gilt bei positiven Testergebnissen im Haushalt der betreffenden Person. 

3. Organisatorisches 
 

 Alle Regelungen unterliegen den aktuellen, lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben. 

 Ansprechpartner für sämtliche Anliegen und Anfragen zum Hygienekonzept des Trainings- und Spiel-

betriebs ist Frank Nimsgern. 

 Das Hygienekonzept ist anhand der vorliegenden Rahmenbedingungen des Vereins TuS Bisten e.V. 

1957 mit den lokalen Behörden abgestimmt. 

 Die Sportanlage ist mit ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten, vor allem im Eingangs-

bereich des Sportgeländes sowie im Gebäude, ausgestattet. 

 Alle Trainer*innen und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter*innen – im folgenden auch Funktionsmit-

arbeiter genannt – sind in die Vorgaben und Maßnahmen zum Trainings- und Spielbetrieb eingewie-

sen. 

 Vor Aufnahme des Trainings- und Spielbetriebs werden alle Personen, die in den aktiven Trainings- 

und Spielbetriebs involviert sind bzw. aktiv teilnehmen, über die Hygieneregeln informiert. Dies gilt im 

Spielbetrieb neben den Personen des Heimvereins, vor allem auch für die Gastvereine, Schiedsrich-

ter*innen und sonstige Funktionsträger*innen. 

 Alle weiteren Personen, die sich auf dem Sportgelände aufhalten (Zone 3), müssen über die Hygie-
neregeln rechtzeitig in verständlicher Weise informiert werden. Hierzu erfolgt der Aushang des Hygi-
enekonzepts mindestens am Eingangsbereich. 

 Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des Hausrechts 
der Zutritt verwehrt bzw. sie werden von der Sportanlage verwiesen. 
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4. Zonierung 
 

Die Sportstätte wird in drei Zonen eingeteilt: 

 

Grundsätzliches 

 

 Alle Personen betreten die Sportanlage über das Einfahrtstor rechtsseitig und verlassen die Sport-

stätte wiederum durch das Einfahrtstor rechtsseitig, d.h. es erfolgt eine räumliche Trennung („Schleu-

senlösung“) von Eingang und Ausgang der Sportanlage. 

 Die anwesende Gesamtpersonenanzahl im Rahmen des Spielbetriebs wird durch den Ticketverkauf 
der Zuschauer zzgl. der Mitarbeiter der Funktionsteams sowie der Anzahl der Spieler am Eingang 
ermittelt. 

 Eine namentliche Erfassung aller Besucher*innen ist gem. §3, Abs. 1, (5) der aktuellen Verord-
nung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zwingend notwendig. 

1 

1 

1 2 

3 

3 

3 

 

 
3 

3 

3 

3 

mailto:kontakt@tus-bisten.de


TuS Bisten e.V. 1957 

TuS Bisten e.V. 1957, Zum Linslerhof, 66802 Bisten, E-Mail: kontakt@tus-bisten.de 

Seite 4 

Zone 1 „Innenraum/Spielfeld“ 

 

 In Zone 1 (Spielfeld inkl. Spielfeldumrandung bis zur Barriere bzw. Zaun am Fischweiher) befinden 

sich nur die für den Trainings- und Spielbetrieb notwendigen Personengruppen: 

o Spieler*innen, Trainer*innen, Betreuer*innen 

o Funktionsteams (Mitglieder des Vereins mit besonderen Aufgaben wie z.B. Organisation des 

Spielbetriebs oder der Bewirtung) 

o Schiedsrichter*innen oder Sanitäts- und Ordnungsdienst 
o Ansprechpartner*in für Hygienekonzept und Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands 

 Die Zone 1 wird an festgelegten und markierten Punkten betreten und verlassen. Für den Weg vom 
Umkleidebereich zum Spielfeld und zurück werden unterstützend Wegemarkierungen (orangefarbe-
nes Absperrseil) zwischen Umkleidekabine und Sportfeld genutzt. 

Zone 2 „Umkleidebereiche“ und „Funktionsräume“ 

 

 In Zone 2 (Umkleidebereiche und Funktionsräume sowie Garage, insbesondere Kühlhaus) haben nur 

folgende Personengruppen Zutritt: 

o Spieler*innen, Trainer*innen und Betreuer*innen 

o Funktionsteams 

o Schiedsrichter*innen oder Sanitäts- und Ordnungsdienst 

o Ansprechpartner für Hygienekonzept und Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands 

 Die Nutzung der Zone 2erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung oder Tragen von Mund-Nasen-

Maske. 

 Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen oder in der Duschanlage wird auf das not-

wendige Minimum beschränkt. 

 Die Nutzung der Umkleiden ist ausschließlich nach der Spiel- oder Trainingseinheit erlaubt. 

 Die Nutzung der Duschanlagen erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelungen sowie zeitlicher Ver-
setzung/Trennung. 

 Für die Nutzung im Trainings- und Spielbetrieb werden ausreichende Wechselzeiten zwischen unter-
schiedlichen Teams vorgesehen. 

Zone 3a „Publikumsbereich (Außenbereich)“ 

 

 Die Zone 3 „Publikumsbereich (im Außenbereich)“ bezeichnet sämtliche Bereiche der Sportanlage, 

welche frei zugänglich und unter freiem Himmel (auch überdachte Holzgarage) sind. 

 Zur Unterstützung der Einhaltung des Abstandsgebots werden Markierungen in folgenden Bereichen 

auf-/angebracht: 

o Zugangsbereich mit Ein- und Ausgangsspuren sowie Abstandsmarkierungen 

o Spuren zur Wegeführung auf der Sportanlage, insbesondere am Grillstand sowie Pavillon 
o Abstandsmarkierungen auf Zuschauer*innenplätzen 

 Unterstützend werden Hinweisschilder zu den allgemeinen Hygieneregeln genutzt. 

Zone 3b „Publikumsbereich (Vereinshaus/Gaststätte)“ 

 

 Während des Aufenthalts im Vereinshaus ist eine Mund-Nase-Maske zu tragen. 

 Für alle Personengruppen ist die Nutzung der Toiletten erlaubt. Die Reinigung und Desinfektion dieser 
Räume erfolgen einmal täglich. Die Toiletten sind jeweils nur einzeln zu benutzen. 
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5. Trainings- und Spielbetrieb 
 

 Nachfolgend sind die Maßnahmen und Abläufe festgelegt, die das Infektionsrisiko im Rahmen von 
Spielen minimieren sollen. Es wird sichergestellt, dass Trainings- und Spielbetrieb vor Ort behördlich 
gestattet ist. Es erfolgt eine Abstimmung mit lokalen Behörden zu individuellen Hygienemaßnahmen. 
Die allgemeine Organisation erfolgt auf Grundlagen der Hygienemaßnahmen (Desinfektionsmittel-
Spender, Seife, Einmal-Handtücher, Hinweis-Beschilderung). 

 Sofern es sich nicht um einen Regel-Trainingsbetrieb handelt werden alle sonstige Veranstaltungen 

– insbesondere Spielbetrieb – mindestens 72 Stunden vor Beginn bei der zuständigen Polizeibehörde 

und Angabe von Ort, Zeit, Dauer und Inhalt der Veranstaltung sowie der erwarteten Besucherzahl 

angegeben. 

Grundsätze und Organisatorisches 

 

 Alle Trainer sind vor Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs vom Hygienebeauftragten 

eingewiesen worden. 

 Vor Beginn des Trainings- oder Spielbetriebs sind die Hände zu waschen und zu desinfizieren (min. 

30 Sekunden). 

 Die Umkleiden sind nur von und wie unter Punkt „Zone 2 Umkleidebereiche“ beschrieben zu Nutzen. 

 Den Anweisungen der Trainingsverantwortlichen zur Nutzung der Sportanlage sind Folge zu leisten. 

 Eine Platzhälfte wird jeweils nur von einer Trainingsgruppe genutzt (max. 35 Personen). 

 Die verschiedenen Trainingsgruppen (Mannschaften) beginnen und beenden ihre Trainingseinheiten 

zeitlich versetzt, um Kontakt beim Betreten und Verlassen des Sportgeländes zu vermeiden. 

 Es erfolgt eine verbindliche und rechtzeitige Rückmeldung der Teilnehmer beim Trainingsverantwort-

lichen. 

 Nur Personen, die auf einer Teilnehmerliste stehen, dürfen die Sportanlage betreten und am Trai-
ningsbetrieb teilnehmen. Der Übungsleiter dokumentiert seine Trainingseinheit und Teilnehmer in die-
ser Anwesenheitsliste. 

 Jeder Trainingsteilnehmer füllt einmalig die Einverständniserklärung zu Wiederaufnahme des Trai-

ningsbetriebs aus. Diese verpflichtet den Teilnehmer unter anderem den Verein bei Krankheitssymp-

tomen bzw. Kontakt mit infizierten, die innerhalb von zwei Wochen nach der Teilnahme am Trainings-

betrieb festgestellt worden, zu informieren. 

Allgemeine Abläufe auf der Sportanlage 

Ankunft und Abfahrt der Spieler*innen, Teams und Schiedsrichter 

 Die Anreise der Teams mit mehreren Fahrzeugen wird empfohlen, Fahrgemeinschaften sollten soweit 

möglich minimiert werden. Insbesondere bei Anreise in Mannschaftsbussen/-transportern sind die 

geltenden Anstandsregelungen und Hygienevorgaben zu beachten (Tragen einer Mund-Nasen-

Maske). 

 Die Anreise der Schiedsrichter mit Team kann unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelun-

gen in einem Auto erfolgen. 

 Die allgemeinen Vorgaben bezgl. Abstandsregelungen etc. sind einzuhalten. 

 Zeitliche Entkopplung der Ankunft der beiden Teams, wenn möglich (Bsp.: 60 min vor Anpfiff Heim, 

45 min vor Anpfiff Gast). Die Ankunft am Sportgelände ist so zu planen, dass keine längeren Aufent-

haltszeiten entstehen. 

 Alle Teilnehmer sollten möglichst bereits umgezogen auf das Sportgelände kommen oder sich – so-

fern möglich – direkt am Platz umziehen. Bei der Nutzung von Umkleidekabinen wird das Tragen 

einer Mund-Nase-Maske empfohlen und der Mindestabstand ist zu beachten. 
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Auf dem Sportgelände (alle Zonen) 

 Die Nutzung und das Betreten der Sportstätte sind nur gestattet, wenn eigenes Training oder Wett-

kampf geplant ist. 

 Zuschauer im Spielbetrieb als auch zuschauende Begleitpersonen im Trainingsbetrieb sind unter Ein-

haltung des Mindestabstands ausschließlich in Zone 3 erlaubt. 

 Der Zugang zu Toiletten sowie Waschbecken mit Seife ist während des Trainings- und Spielbetriebes 
zulässig. 

 Bei der Nutzung geschlossener Räume wird das Tragen einer Mund-Nase-Maske empfohlen. 

Auf dem Spielfeld (Zone 1) 

 Alle Trainings- und Spielformen können wieder mit Körperkontakt durchgeführt werden. 

 Die maximale Gruppengröße für Wettkampfsportarten bei Ausübung allein oder in Gruppen 

beträgt bis zu 35 Personen. Trainer zählen nur dann zur Gruppengröße, wenn diese aktiv mitwirken. 

 Sofern mehr als 35 Spieler am Training teilnehmen wollen, können mehrere Gruppen gebildet wer-

den. Die Gruppen dürfen sich aber während des Trainings nicht durchmischen und müssen „getrennt“ 

trainieren. Im nächsten Training können die Gruppen in einer anderen Besetzung trainieren. 

Abläufe und Organisation des Trainings- und Spielbetriebs 

Spielansetzung und Spielbericht 

 Das Ausfüllen des Spielberichts Online vor dem Spiel inklusive der Freigabe der Aufstellungen, erle-

digen die Mannschaftsverantwortlichen jeweils Zuhause und bringen einen Ausdruck ihrer Mann-

schaft mit. Der Schiedsrichter füllt den Spielbericht an seinem eigenen (mobilen) Gerät oder Zuhause 

aus. 

 Werden vor Ort Eingabegeräte von mehreren Personen benutzt, werden diese vor und nach der Nut-

zung gereinigt. Zudem wird sichergestellt, dass unmittelbar nach Eingabe der jeweiligen Person eine 

Handdesinfektion möglich ist. 

 Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer werden auf dem Spielberichtsbogen eingetragen, 

um die Anwesenheit zu dokumentieren. Die Anzahl der Teamoffiziellen/Betreuer pro Team ist auf 3 

begrenzt. 

 Es wird von Vereinsseite sichergestellt, dass bei mehreren Spielen auf einer Spielstätte ausreichend 

Zwischenraum eingeplant ist, damit sich abreisende und anreisende Mannschaften nicht begegnen. 

Kabinen (Teams & Schiedsrichter) 

 Der Mindestabstand von 1,5 m ist zu gewährleisten, ggfs. erfolgt eine räumliche oder zeitliche Auftei-

lung der Kabinennutzung. Die Abstandsregeln gelten auch in den Duschen. 

 Die Schiedsrichterkabine ist von den anderen Umkleidekabinen räumlich getrennt und steht im allein 

zur Verfügung. 

 Jede Mannschaft nutzt die Umkleidekabinen und Duschen auf der ihnen zugeteilten Seite. 

 Jeder Mannschaft stehen 1 Umkleidekabine zur Verfügung, die von maximal 15 Personen gleichzeitig 

genutzt werden kann. 

 Jeder Mannschaft steht ein eigener Duschraum zur Verfügung, der jeweils immer nur von max. 4 

Personen zu benutzen ist. Es wird empfohlen, wenn möglich zu Hause zu duschen. 

 Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein notwendiges Minimum zu beschränken. 

 Es werden keine Mannschaftsansprachen in der Kabine durchgeführt. Diese sind im Freien unter 

Einhaltung des Mindestabstandes durchzuführen. 
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 Alle Personen, die sich in der Kabine aufhalten, müssen eine Mund-Nase-Maske tragen sofern der 

Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten werden kann. 

 Die Umkleidekabinen werden nach jeder Nutzung gründlich gelüftet (Empfehlung 10 Min) und regel-

mäßig gereinigt, bei mehreren Spielen am Tag ggf. auch zwischen den Nutzungen. 

 

 

 

Ausrüstungs-Kontrolle, Weg zum Spielfeld und Aufwärmen 

 Die Mindestabstandsregelung auf dem Weg zum Spielfeld muss zu allen Zeitpunkten (zum Aufwär-

men, zum Betreten des Spielfeldes, in der Halbzeit, nach dem Spiel) angewendet werden. 

 Überschreitet der Spielerkader die Anzahl von 15 Spielern, dürfen sich auch nur insgesamt 15 Spieler 

pro Team gemeinsam aufwärmen. Die restlichen Spieler müssen sich an die geltenden Abstandsre-

gelungen halten. 

 Die Equipment-Kontrolle der Spieler erfolgt durch den Schiedsrichter im Außenbereich. Wenn hierbei 

kein Mindestabstand gewährleistet werden kann, hat der Schiedsrichter(-Assistent) hierbei eine 

Mund-Nasen-Maske zu tragen. 

 Er erfolgt ein zeitlich getrenntes Einlaufen bzw. kein gemeinsames Sammeln beim Einlaufen. 

 Kein „Handshake“, Eröffnungsinszenierung oder gemeinsame Aufstellung der Mannschaften (keine 
Escort-Kids oder Maskottchen oder Team-Fotos. 
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Trainerbänke/Technische Zone 

 Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Teamoffiziellen haben sich während des Spiels in der tech-

nischen Zone des eigenen Teams aufzuhalten. 

 In allen Fällen ist der Mindestabstand von 1,5 m wird auch auf der Auswechselbank gewährleistet. 

 Sofern der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann muss während des gesamten Aufenthalts 

in der technischen Zone eine Mund-Nasen-Maske getragen werden. 

Halbzeit 

 In den Halbzeit- bzw. Verlängerungspausen verbleiben nach Möglichkeit alle Spieler, Schiedsrichter 

und Betreuer im Freien. 

 Falls kein Verbleib im Freien möglich ist, muss auf die zeitversetzte Nutzung der Zuwege zu den 

Kabinen geachtet werden (Mindestabstand einhalten). 

 Die Verpflegung der Spieler*innen mit Getränken erfolgt in eigener Verantwortung, d.h. die Spieler*in-

nen müssen eigene personalisierte Getränkeflaschen nutzen. Bei Bedarf können die personalisierten 

Getränkeflaschen durch den Verein befüllt werden. Dazu müssen sich die Spieler*innen beim Hygie-

neschutzbeauftragten melden. 

Nach dem Spiel 

 Es erfolgt eine zeitversetzte Nutzung der Zuwege zu den Kabinen. 

 Die Abreise erfolgt nach räumlicher und zeitlicher Trennung analog der Anreise. 

Zuschauer 

 Es erfolgt eine strikte Kontrolle und Einhaltung der zulässigen Personenzahl in den benannten Zonen 

auf dem Sportgelände. 

 Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportanlage umgehend verlassen bzw. dürfen 

diese nicht betreten. Solche Symptome sind Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot und sämt-

liche Erkältungssymptome. Der gleiche Ausschluss gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im 

eigenen Haushalt vorliegen. 

 Das Kassenpersonal trägt eine Mund-Nasen-Maske (vgl. Hygienekonzept für Veranstaltungen im Au-

ßenbereich). 

 Zuschauer und andere Besucher des Sportplatzes werden auf der Vereins-Homepage 
(http://www.tus-bisten.de) als auch durch Hinweisschilder auf dem Sportgelände sowie im zeitlichen 

Vorfeld durch Hinweise im Amtlichen Nachrichtenblatt der Gemeinde Überherrn über das Hygiene-

konzept informiert. 

 Der Verein sorgt dafür, dass die Besucher den Mindestabstand einhalten oder alternativ eine Mund-
Nasen-Maske tragen. Der Verein empfiehlt, während des gesamten Aufenthalts auf dem Sport-

gelände eine Mund-Nasen-Maske zu tragen. Dies können am Eingang Kassenhäuschen zum 

Preis von 0,50 €/Stck. erworben werden. 

 Das Auf-/Anbringen von Markierungen der Zonen unterstützt bei der Einhaltung des Abstandsgebots 
(s. Zone 3): 

o Zugangsbereich mit Ein- und Ausgangsspuren sowie Abstandsmarkierungen 

o Spuren zur Wegeführung auf der Sportstätte 

o Abstandsmarkierungen auf Zuschauerplätzen 

o Abstandsmarkierungen bei Gastronomiebetrieb 

 Unterstützende Schilder/Plakate helfen bei der dauerhaften Einhaltung der Hygieneregeln 
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Datenerhebung 

 Die Erfassung der Kontaktdaten der anwesenden Zuschauer ist zwingend erforderlich; es dient zur 

Nachverfolgung möglicher Infektionsketten. Dies wird so organisiert, dass am Eingang die Kontakt-

daten in Formulare am Eingang erfasst werden. 

 Die Aufzeichnungen sind dem Gesundheitsamt auf Anforderung auszuhändigen. Die Erhebung dieser 

Daten ist nach Art. 6 Abs 1 lit. C. in Verbindung mit § 7 Abs. 2 VO-CP Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) in Verbindung mit § 7 Abs. 2 VO-CP zulässig. Es bestehen Informationspflichten nach Art. 

13 DSGVO. Nach Ablauf der Monatsfrist ist die Dokumentation unter Beachtung der DSGVO zu ver-

nichten. 

 Das zuständige Gesundheitsamt kann, soweit dies zur Erfüllung seiner nach den Bestimmungen des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und Allgemeinverfügung des Saarlandes obliegenden Aufgaben er-
forderlich ist, Auskunft über die Kontaktdaten verlangen; die Daten sind unverzüglich zu übermitteln. 

6. Gastronomie-Betrieb 
 

Allgemein 

 Die Öffnungszeiten sind von 06:00 bis 01:00 Uhr des Folgetags beschränkt. Private Veranstaltungen 

und Buffets mit Selbstbedienung sind unzulässig. 

 Die Gäste werden über die Zutrittsbeschränkungen und Abstandsregelungen und sonstige Hygiene-

maßnahmen durch geeignete, gut sichtbare Hinweise informiert. 

 Alle Funktionsmitarbeiter achten besonders auf eine vorbildliche Händehygiene. Dies beinhaltet Hän-
dewaschen oder eine Händedesinfektion nach Kontakt mit Zahlungsmitteln oder anderen Gegenstän-
den, die vom Gast genutzt wurden. Dazu notwendige Handwaschgelegenheiten und Desinfektions-
mittelspender sind an gut erreichbaren Stellen vorgehalten. 

Gaststätte Innenraum Allgemein 

 Der Thekenbetrieb im Innenraum sowie der Aufenthalt an der Theke und an den Tischen ist erlaubt. 

Die aktuell gültigen Regeln und Gruppengrößen gem. der Rechtsverordnung sind dabei einzuhalten. 

 Die Einhaltung dieser Regeln erfolgt durch eine Verpflichtung zum Tragen der MNM im Innenraum. 

Die verantwortlichen Funktionsträger stellen sicher, dass diese eingehalten werden. 

 Funktionspersonal sind verpflichtet, im Innenraum eine Mund-Nasen-Maske zu tragen. 

 Es ist sicherzustellen, dass sowohl dem Funktionspersonal als auch den sonstigen Besuchern der 

Gaststätte ausreichend Platz an Thekendurch- als auch Ein-/Ausgängen zur Verfügung steht. Hierzu 

sind gegebenenfalls Areale zu sperren. 

 Eine Tischreinigung/Desinfektion erfolgt nach jedem Gastwechsel. Der haptische Kontakt der Gäste 

zu Bedarfsgegenständen (Gläser, Besteck, Servietten etc.) ist auf das Notwendige zu reduzieren. 

 Die Reinigung von gebrauchtem Geschirr (Besteck, Gläser, Teller etc.) erfolgt mit mindestens 60° und 

geeignetem Reinigungsmittel durch Benutzung einer Geschirrspülmaschine. 

 Alle Räumlichkeiten, die den Gästen zur Verfügung stehen, sowie alle Arbeitsräume (Küche) werden 

kontinuierlich bestmöglich gelüftet. 

 In den Gästetoiletten wird eine regelmäßige Reinigung sichergestellt (Aushang der Reinigungszyklen 
mit Unterschrift der Reinigungskraft). Es wird sichergestellt, dass Flüssigseife, Einmalhandtücher und 
Desinfektionsmittel für die Gäste zur Verfügung stehen. 
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Erfassung der Kontaktdaten der Gäste in der Gaststätte Innenraum 

 Die Kontaktdaten der Gäste im Innenraum müssen nicht zusätzlich erfasst werden da sie bereits am 
Eingang erfasst worden sind. 

Verkaufstand Rostwurst 

 Die Kunden müssen sich im Abstand gem. den angebrachten Markierungen am Verkaufsstand von 

rechts anstellen (Eingang) und nach Erhalt der Verzehrwahre den Bereich nach links (Ausgang) ver-

lassen (siehe Bild). 

 Der Bereich der Rostwurst-Zubereitung ist durch eine Plexiglasscheibe von den Kunden / Besu-

chern der Sportanlage getrennt. 

 Die Beigabe zur Verzehrware (Senf, Ketchup) wird vor Abgabe durch den Funktionsmitarbeiter auf-
gebracht. Die Abgabe der Verzehrware durch den Funktionsmitarbeiter an den Kunden erfolgt auf 
einer Papierserviette. Das Funktionspersonal trägt dauerhaft Einweg-Handschuhe. 

 Die Reinigung des Verkaufsstands (insbesondere Theke) sowie des Grills und der sonstigen Küchen-
geräte erfolgt unmittelbar nach Beendigung des Verkaufs entsprechend den Hygieneanforderungen 
für Gastronomiebetriebe (z.B. in der Spülmaschine). 

 

 
 

Verkauf Pavillon 

 Die Kunden müssen sich im Abstand gem. den angebrachten Markierungen am Verkaufsstand von 

rechts anstellen (Eingang) und nach Erhalt der Verzehrwahre den Bereich nach links oder nach 

rechts (Ausgang) verlassen (siehe Bild). 

 Es erfolgt nur eine Ausgabe von Getränkeflaschen, die vom Funktionspersonal geöffnet werden. 

Das Funktionspersonal trägt dauerhaft Einweg-Handschuhe. 
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 Die Reinigung des Verkaufsstands (insbesondere Theke) erfolgt unmittelbar nach Beendigung des 

Verkaufs entsprechend den Hygieneanforderungen für Gastronomiebetriebe (z.B. in der Spülma-

schine). 

 
 

7. Hinweis Vertragsspieler*innen & bezahlte Trainer*innen 
 

 Der Verein TuS Bisten e.V. 1957 ist der Arbeitgeber. Dieser trägt die Verantwortung für die Umset-

zung notwendiger Arbeitsschutz- und Infektionsschutzmaßnahmen für seine Arbeitnehmer*innen. 

 Notwendige oder sinnvolle Maßnahmen können sich aus dem SARS-CoV2-Arbeitsschutzstandard 
des BMAS sowie ergänzender Regeln und Handlungsempfehlungen, z.B. der VBG, ergeben. Fol-
gende Maßnahmen sind (aktuell) verpflichtend: 

o Unterweisung zum Hygienekonzept 

o Bereitstellung von notwendigem Mund-Nase-Masken 

o Ermöglichen/Anbieten von arbeitsmedizinischer Vorsorge, die auch telefonisch erfolgen 

kann 

- Individuelle Beratung zu besonderen Gefährdungen aufgrund Vorerkrankungen 

- Besprechung von Ängsten und psychischer Belastung 
- Vorschlag von geeigneten verstärkten Schutzmaßnahmen, wenn die Arbeitsschutz-

maßnahmen des Konzeptes nicht weitreichend genug sind. 

 Im Falle eines Infektionsverdachts ist von einer Arbeitsunfähigkeit der Arbeitnehmer*innen auszuge-
hen, bis eine ärztliche Abklärung des Verdachts erfolgt ist. 
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8. Weitere Informationen: Haftungshinweise und Rechtliches 
 

Haftungshinweise 

Bei Wiederaufnahme des Trainings ist zwar jeder Verein dafür verantwortlich, die geltenden Sicherheits- 

und Hygienebestimmungen einzuhalten und den Trainings- und Spielbetrieb entsprechend der jeweils 

geltenden Verfügungslage zu organisieren, eine generelle Haftung für eine Ansteckung mit dem Corona-

Virus im Rahmen des Trainings trifft Vereine und für die Vereine handelnde Personen aber nicht. Es ist 

klar, dass auch bei Einhaltung größtmöglicher Sicherheits- und Hygienestandards eine Ansteckung sich 

nicht zu 100 Prozent vermeiden lässt (weder im Training/Spiel noch bei sonstiger Teilnahme am öffent-

lichen Leben). Die Vereine haften nicht für das allgemeine Lebensrisiko der am Training beteiligten Per-

sonen. 

Eine Haftung kommt nur in Betracht, wenn dem Verein bzw. den für den Verein handelnden Personen 

ein vorsätzliches oder fahrlässiges Fehlverhalten vorzuwerfen ist und gerade dadurch Personen zu 

Schaden kommen. Die Beweislast für ein solches Fehlverhalten und einen darauf basierenden Schaden 

trägt grundsätzlich derjenige, der den Verein/die handelnden Personen in Anspruch nehmen möchte. 

Rechtliches 

Die vorherigen Bestimmungen sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung bzw. Gewähr für die Rich-

tigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden. Es ist stets zu beachten, dass durch die zuständi-

gen Behörden oder Eigentümer bzw. Betreiber der Sportstätte weitergehende oder abweichende Rege-

lungen zum Infektionsschutz sowie Nutzungsbeschränkungen getroffen werden können. Prüfen Sie dies 

bitte regelmäßig. Diese sind stets vorrangig und von den Vereinen zu beachten. 
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Risikobewertung zum Arbeits- und Infektionsschutz 
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